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Zielstellung 
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, ob und ab wann ein Bauwerk in Deutschland als Altbau zu bezeichnen ist - oder üblicherweise als solcher 
bezeichnet wird - und ob es eine allgemeingültige Definition dieses Begriffs für eine weitergehende Klassifizierung von Altbauten in Deutschland geben kann.  
Zieht man neben gesetzlichen Regelungen und Verordnungen, der (Fach-)Literatur, Internetbeiträgen und der öffentlichen Meinung zum Thema Altbau auch 
Fachexperten zur Beantwortung der Frage nach einer verbindlichen Definition jenes Begriffs heran, wird man feststellen, dass es bislang keine 
allgemeingültige Definition für Altbau in Deutschland gibt, die eine exakte Klassifizierung ermöglicht. Ziel dieser Arbeit ist es daher, aus der Vielzahl derzeit 
existierender Meinungen und Definitionen eine neue und vor allem für Bauingenieure geeignete Definition des Begriffs ‘Altbau‘ zu erarbeiten. Auf dieser Basis 
sollen Bauwerke eindeutig klassifiziert werden, um daraufhin ihren Bestand in Deutschland ermitteln zu können.  
Die Kernfragen dieser Arbeit lauten demnach:  
 
1. Wie wird Altbau bisher definiert?  
2. Wie kann Altbau definiert werden?  
3. Wie groß ist der Altbaubestand in Deutschland?  
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Ergebnisse 
Eine abschließende und verbindliche Definitionsfindung ist dahingehend schwierig, als es bei der Einordnung von Gebäuden als Altbauten stets auf den 
Betrachter oder die Sichtweise des Verfassers der jeweiligen Definition ankommt. Gerade im Gespräch mit Experten wird klar, dass jeder eine andere 
Meinung hat und auch begründeter Weise haben kann. In der Fachwelt sowie in der Gesetzgebung kommt es hauptsächlich auf eigene Erfahrungswerte oder 
einzelne Regelungsinteressen an. Es gibt viele Kriterien die einen einheitlichen Konsens bilden, jedoch lässt sich keine allgemeingültige Definition für 
Wohngebäude finden. Das Ergebnis der Arbeit überrascht letzten Endes jed och, da zu Beginn der Recherchen davon auszugehen war, dass sich Altbauten 
mit einem klaren Datum oder klaren Kategorien abgrenzen lassen. Allerdings wurde schnell klar, dass eine derart strikte Eingrenzung für Bauingenieure und 
an Bauvorhaben Beteiligte zu ungenau wäre. Die Einteilung von Gebäuden in Baualterskassen hingegen erweist sich aber als hervorragende Alternative, 
zumal sich hierdurch ein guter und praktischer Ansatz für die Erstellung einer vollständigen Datenbank aller Altbauten in Deutschland bietet.  
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Zu Beginn der Arbeit soll eine Begriffsabgrenzung erarbeitet werden, um 
einzelne Bauwerkstypen zu definieren. Im Zentrum der darauf folgenden 
Abschnitte steht die Bestandsbetrachtung ‘Alt und Altbau‘. Daran an- 
schließend wird auf den Neubaubegriff eingegangen und inwiefern sich 
hieraus möglicherweise Rückschlüsse zum Altbau ziehen lassen. Im 
Anschluss daran werden als erstes Gesetze und Verordnungen untersucht, 
ob von Gesetzgeberseite bereits eine brauchbare Definition vorgegeben wird 
sowie auch das Internet und die vorhandene Fachliteratur betrachtet, um 
möglicherweise bereits bestehende Definitionen zu finden, ergänzen oder 
umzuformulieren. Im letzten Teil wird anhand qualitativer Interviews mit 
Experten aus relevanten Bereichen (u.a. Bauleiter, Architekt, 
Industriedienstleister etc.) versucht, eine sinnvolle Definition des Begriffs 
‘Altbau‘ zu erarbeiten.  
 
 
  
 
 
 


